
  
Am 12. Januar 2010 veröffentlichte die Luxemburger 
Steuerverwaltung ein Rundschreiben zum Thema Islamic 
Finance als Leitfaden bei Fragen zur steuerlichen Behandlung 
einiger gängiger schariakonformer Finanztitel. 
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 Das Rundschreiben schließt ausdrücklich luxemburgische 
Publikumsfonds, die in Vermögenswerte des Islamic Finance 
investieren, aus seinem Geltungsbereich aus. 
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Wie oben erwähnt, bestätigt das Rundschreiben vor allem die direkte steuerliche 
Behandlung für zwei der wichtigsten islamischen Finanztitel, nämlich Murabha und 
Sukuk. 
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Murabaha (Terminverkauf) Murabaha (Terminverkauf) 
  

 Ein Murabaha-Geschäft ähnelt einem Kaufvertrag, bei dem eine Partei   
die erforderlichen Vermögenswerte kauft (Bereitstellung der 
Finanzierung) und sie an die andere Partei (den Kunden) zu einem zuvor 
festgesetzten Preis (mit einer vereinbarten Marge) zahlt, wobei die 
Zahlung hinausgeschoben wird. In der Praxis wird der Kunde dann für 
gewöhnlich sofort den Vermögenswert verkaufen. 
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 Aus luxemburgischer steuerlicher Sicht erlaubt das Rundschreiben, dass 
der aus dem Murabaha-Titel stammende Gewinn, unabhängig von den 
tatsächlich geleisteten Zahlungen, unter bestimmten Bedingungen 
(einschließlich der Maßgabe, dass der Gewinn entsprechend der 
steuerlichen zeitlichen Zuordnung gebucht wird) gleichmäßig über die 
Vertragslaufzeit verteilt und (auf Ebene des Verkäufers, der die 
Finanzierung übernimmt) besteuert werden kann.  
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Sukuk (Asset Backed Securities) Sukuk (Asset Backed Securities) 
  

 Eine Sukuk-Vereinbarung ist ein Finanzzertifikat, das den prozentualen 
Eigentumsanteil an einem zugrundeliegenden Vermögenswert darstellt. 
Den Sukuk-Inhabern steht der anteilsmäßige Gewinn aus dem 
zugrundeliegenden Vermögenswert zu. Allerdings tragen sie auch das 
wirtschaftliche Risiko dieser Anlage. 
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Vereinbarung getätigten Zahlungen grundsätzlich steuerlich abzugsfähig  
sind und nicht der Quellensteuer für Dividenden unterliegen. Aus 

 Das Rundschreiben bestätigt, dass die im Rahmen einer Sukuk-
Vereinbarung getätigten Zahlungen grundsätzlich steuerlich abzugsfähig  
sind und nicht der Quellensteuer für Dividenden unterliegen. Aus 
steuerlicher Sicht stellt das Rundschreiben Zahlungen unter einer Sukuk-
Vereinbarung mit herkömmlichen Schuldtiteln gleich. 
steuerlicher Sicht stellt das Rundschreiben Zahlungen unter einer Sukuk-
Vereinbarung mit herkömmlichen Schuldtiteln gleich. 

Luxemburger Steuerverwaltung 
veröffentlicht Rundschreiben zu 
Islamic Finance 

Luxemburger Steuerverwaltung 
veröffentlicht Rundschreiben zu 
Islamic Finance 
09. Februar 2010 

PwC 



 Flash News Luxemburger Steuerverwaltung veröffentlicht Rundschreiben zu 
Islamic Finance 

 
Ziel der Veröffentlichung dieses Rundschreibens ist es, die Vereinbarkeit der 
luxemburgischen steuerlichen Rahmenbedingungen mit den Anforderungen des 

te 

 festigen und zeigt Luxemburgs 

 

 

 

Islamic Finance zu verdeutlichen und hervorzuheben, dass Luxemburg eine gu
Standortwahl für diese Art von Investition ist.   
Das Rundschreiben wird auch dazu beitragen, die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Luxemburg und dem Nahen Osten zu
proaktive Einstellung sowie Offenheit gegenüber dem Islamic Finance.  
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